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Was sind Lieferanten? 
 
Lieferanten sind Betriebe oder Betriebsstätten, die nachhaltige 

Biomasse, Biokraftstoffe oder flüssige Biomasse an den jeweils 

nächsten Empfänger tatsächlich liefern.

 

Beim Transport von nachhaltiger Biomasse werden zwei Arten 

von Lieferanten unterschieden:

 

1. 	Lieferanten vor der letzten Schnittstelle:  

	 Sie liefern die tatsächlich angebaute Biomasse von Anbaube-		

	 trieben über Ersterfasser bis zur letzten Schnittstelle, an den 		

	 jeweils nächsten Empfänger.

2.	Lieferanten nach der letzten Schnittstelle:  

	 Sie liefern flüssige Biomasse bzw. Biokraftstoffe von der letz-		

	 ten Schnittstelle zu den Anlagenbetreibern bzw. Nachweis-		

	 pflichtigen, an den jeweils nächsten Empfänger.

Lieferanten sind selber keine Schnittstelle, unterliegen aber den 

Anforderungen eines von der BLE anerkannten Zertifizierungs-

systems, soweit sie nicht der hauptzollamtlichen Überwachung 

unterstehen. 

 

Lieferanten nach der letzten Schnittstelle, die Biokraftstoffe 

transportieren, werden in Deutschland von den Hauptzoll-

ämtern überwacht. In diesem Fall müssen sie sich keinem Zertifi-

zierungssystem anschließen.
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Wie kann nachhaltige Biomasse bei den  
Lieferanten dokumentiert werden? 
 

Aufgabe Lieferanten vor der 
letzten Schnittstelle

Lieferanten nach der 
letzten Schnittstelle

Rückverfol-
gung im Be-
trieb:

Internes 
Massenbilanz-
system

• Eingang und Ausgang von nachhaltiger Bio-        
   masse, flüssiger Biomasse und Biokraftstoffe mit  
   Dokumentation der Daten vom vor- bzw. nachge- 
    lagerten Betrieb

• Art und Menge der nachhaltigen Biomasse,  
   flüssiger Biomasse und Biokraftstoffe

• Registriernummer des Zertifikates der vor- /  
   nachgelagerten Schnittstelle

• Für die Nachhaltigkeit verantwortliche Person  
   im Betrieb bzw. in der Betriebsstätte 

Berechnung 
der Treibhaus-
gas-emissionen

• Kraftstoffverbrauch   
   und sonstiger En-   
   ergieverbrauch

• Zurückgelegte Ki- 
   lometer (beladen mit  
   nachhaltiger Bio- 
   masse und  Leer-  
   fahrten) 

• Menge der transpor- 
   tierten Biomasse

• Lieferung nur im  
   Nachhaltigkeitsnach- 
   weis / Nachhaltigkeits- 
   Teilnachweis angege- 
   benen Rahmen
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Aufgabe Lieferanten vor der 
letzten Schnittstelle

Lieferanten nach der 
letzten Schnittstelle

Teilung, Ver-
mischung oder 
Weitergabe

• Vermischung ist  
   möglich 

• Saldierung ist nur  
  möglich, wenn die  
  festgelegten Emis- 
  sionswerte für die  
  Herstellung ver- 
  wandt wurden.

Bei Teilung, Zusammen-
fassung oder Weitergabe 
von flüssiger Biomasse 
bzw. Biokraftstoffen:

Beantragung eines Nach-
haltigkeits-Teilnach-
weises über die BLE Web-
Anwendung (nabisy) 

Hierfür müssen Liefe-
ranten einen Zugang 
beantragen!

Weitergabe 
von Aufzeich-
nungen und 
Dokumenten

im Strom-
bereich

 an EEG- 
Anlagenbe-
treiber

im Kraft-
stoffbereich 

an Nach-
weispflich-
tige

Weitergabe rele-
vanter Daten an die 
nachgelagerten 
Betriebe und Be-
triebsstätten sowie 
Schnittstellen zur 
Berechnung der 
entstandenen THG-
Emissionen

• Nachhal- 
   tigkeits- 
   nachweis  
  / Nachhal-      
   tigkeits- 
   Teilnach- 
   weis

• Bestäti- 
   gung der  
   Erfüllung  
  der Anfor- 
  derungen  
  bei Ablie- 
  ferung an  
  den EEG- 
  Anlagen- 
  betreiber

• Nachhaltig- 
   keitsnach- 
   weis / Nach- 
   haltigkeits- 
   Teilnach- 
   weis

 
• Bestäti- 
   gung der  
   Erfüllung  
   der Anfor- 
   derungen  
   bei Abliefe- 
   rung an 
den  
   Nachweis- 
   pflichtigen
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Wie oft werden Lieferanten kontrolliert?  
 

•	 Lieferanten, die selbst keine Schnittstellen sind, werden stich-	

	 probenartig von Zertifizierungsstellen nach den Vorgaben 		

	 eines Zertifizierungssystem kontrolliert.

•	 Im Kraftstoffbereich werden die Lieferanten nach der letzten 	

	 Schnittstelle aus Gründen der steuerlichen Überwachung von 	

	 den Hauptzollämtern geprüft.  

 

Wo erhält man weiterführende  
Informationen? 
 
Lieferanten erhalten konkrete Informationen von ihnen vorgela-

gerten Schnittstellen oder den von der BLE anerkannten Zertifi-

zierungssystemen bzw. Zertifizierungsstellen, die diese nutzen.

Weitere allgemeine Informationen zur nachhaltigen Biomasse-

herstellung sind im Leitfaden Nachhaltige Biomasseherstellung 

der BLE oder auf der Internetseite www.ble.de unter Kontrolle 

und Zulassung / Nachhaltige Biomasseherstellung zu finden.

Informationen zur Web-Anwendung der BLE sind in dem Hand-

buch zur Web-Anwendung Nachhaltige Biomasse Systeme  

– Nabisy – und auf der Internetseite www.nabisy.ble.de zu 

finden.
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